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Klage
In dem Rechtsstreit
X,
- Kläger -
gegen
Krankenkasse Z, Prachtallee 70, 40500 Düsseldorf
- Beklagte -

wird Klage erhoben.
Es wird beantragt:
1. Der Bescheid der Beklagten in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom …  wird aufgehoben.
2. Der Beklagten wird aufgegeben, dem Kläger eine nicht zur Elektronischen Gesundheitskarte erweiterte Krankenversichertenkarte auszustellen.
3. Die Beklagte hat den Kläger mit Leistungen gemäß SGB V. zu versorgen, ohne dass der Kläger die Elektronische Gesundheitskarte (EGK) benutzen muss.
4. Das Gericht hält §§ 291 Abs. 2 Nr. 7, 291 a Abs. 7, § 291 b Abs. 1 SGB V. für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Verfahren wird ausgesetzt. Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingeholt.
Begründung
I.
1. Der Kläger hat nach Klageerhebung von der Beklagten eine "neue alte" Krankenversichertenkarte (nicht zur Elektronischen Gesundheitskarte erweitert) erhalten, die bis Ende 2013 gültig ist. Gleichwohl hat die beklagte Krankenkasse seinen Antrag, ohne Elektronische Gesundheitskarte (EGK) versorgt zu werden, abgelehnt, und im vorliegenden Verfahren Klagabweisung beantragt.
Da die Beklagte sich für berechtigt hält, den Kläger nur bei Benutzung der EGK mit medizinischen Leistungen zu versorgen, besteht das Rechtsschutzinteresse des Klägers weiter.
2. Die EGK ist der Schlüssel zur Kopplung der eigenen Systeme der Ärzte, Krankenhäuser usw. mit der "Telematik-Infrastruktur", die über das Internet zehntausende Rechner im Gesundheitswesen verbinden soll. Sobald der Kläger die EGK benutzt, wird der Datenfluss aus dem Praxisverwaltungssystem seines Arztes (oder der Apotheke) in diese Infrastruktur hinein möglich. Die EGK verhält sich zu dieser Infrastruktur, wie die Spitze des Eisbergs zum Eisberg. Sie ist ein kleiner, aber wichtiger Teil der sogenannten "Gesundheits-Telematik". Sie dient als Schlüssel, um alle anfallenden Daten der Person des Patienten zuzuordnen. Auch Gesundheitsdaten werden aus dem Praxisverwaltungssystem in die Infrastruktur übertragen, über das Internet, und zwar ohne dass der Patient einer freiwilligen Anwendung zustimmt, und ohne dass er eine PIN eingibt.

Beweis: Zeugnis eines Vertreters der Kassenärztlichen Vereinigung

Baden-Württemberg, Bezirksdirektion Karlsruhe,

Keßlerstraße 1, 76185 Karlsruhe
Dies geschieht bei zwei vorgesehenen Anwendungen, dem Versichertenstammdatenmanagement - hier ist die Diagnose Teil des Versichertenstatus - und beim elektronischen Rezept. Beides sind Pflichtanwendungen. Für die Pflichtanwendung Versichertenstammdatenmangement beruft sich die Betreiberorganisation Gematik auf § 291 Abs. 2 SGB V., das elektronische Rezept ist Pflichtanwendung gemäß § 291 a Abs. 2 Nr. 1 SGB V.

Beweis: wie zuvor
3. Welche Daten über die Gesundheits-Telematik im Einzelnen übertragen werden, wird weder Arzt noch Patient angezeigt. Es ist nicht erforderlich, dass eine PIN eingegeben wird oder eine andere technische Autorisierung des Patienten erteilt wird, damit medizinische Daten übertragen werden können,  für diese Anwendungen. Das Einstecken der Karte reicht für die Datenübertragung des Versichertenstatus aus, und was zum "Versichertenstatus" am Tag des Arztbesuchs gerade gehört, ist dem Patienten nicht bekannt. Bereits heute kann eine Diagnose Teil des Versichertenstatus sein, nämlich bei Teilnahme von Versicherten an sogenannten Chronikerprogrammen, was mehrere Millionen Versicherte betrifft (§ 291 Abs. 2 Nr. 7 SGB V). Die Worte "in verschlüsselter Form" in dieser Vorschrift werden von der Betreiberorganisation Gematik so ausgelegt, dass die Diagnose durch eine Kennziffer ersetzt wird, wobei man die Zuordnung der Ziffer zur spezifischen Diagnose, z.B. Diabetes oder Brustkrebs, in der Wikipedia im Internet findet.
Beweis: Wikipedia.de, Artikel "Versichertenstatus"
Anlage 1
(http://de.wikipedia.org/wiki/Versichertenstatus)
Gematik, Fachkonzept Versichertenstammdaten-Management,
Seite 43,  Anlage 2
(http://www.gematik.de/cms/media/dokumente/release_0_5_3/release_0_5_3_fachanwendungen/gematik_VSD_Fachkonzept_VSDM_V270.pdf)

Zeugnis eines Vertreters der Gematik GmbH, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin
5. Die neuen Lesegeräte in den Arztpraxe, Apotheken und Krankenhäusern sind derzeit noch nicht an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Die Infrastruktur wird es im ganzen Jahr 2013 noch nicht geben. 2014 wird sie in Testregionen aktiv sein, später überall. Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und  nicht geplant, die Patienten zu informieren, wann welche Teile der Infrastruktur in Betrieb gehen, wann und wo für wen welche Anwendungen in Betrieb gehen. Der Kläger und seine Ärzte werden davon ausgehen, das "das volle Programm", das geplant oder gesetzlich möglich ist, bei irgendeinem seiner Arztbesuche  aktiv ist, ohne dass Arzt oder Kläger noch einmal eine Information erhält. Es ist nicht vorgesehen, vor der Inbetriebnahme der Pflichtanwendungen die Ärzte und Patienten noch einmal zu informieren.
Es gibt keinen  geeigneteren Zeitpunkt für eine Klage gegen mögliche Datenübertragungen, als jetzt. Die Nichtbenutzung der EGK ist die einzige Garantie für den Kläger, dass seine medizinischen Daten nicht über das Internet in eine informationstechnische Struktur übertragen werden, über die er nichts wissen kann. Die Dokumentation von Einwilligungen (oder die Dokumentation der Nichterteilung von Einwilligungen) "bei erster Verwendung der Karte", die § 291 a Abs. 3 Satz 4 SGB V. fordert, findet tatsächlich bei Ausgabe der EGK nicht statt. Mit der Begründung, es gäbe all die Anwendungen noch nicht. Eine nachträgliche Information der Patienten, bei Inbetriebnahme einzelner Anwendungen, ist nicht geplant.

Beweis: Zeugnis eines Vertreters der Kassenärztlichen Vereinigung

Baden-Württemberg, Bezirksdirektion Karlsruhe,

Keßlerstraße 1, 76185 Karlsruhe
5. Arzt und Patient können nicht  wissen, welche Daten aus dem Praxissystem an die Infrastruktur übertragen werden. Dass die meisten kritischen Anwendungen der EGK nach dem Gesetz freiwillig sind, ist nicht das Thema. Technisch ist es möglich, und in der Spezifikation der EGK vorgesehen: dass medizinische Daten auch übertragen werden, wenn der Versicherte allen freiwilligen Anwendungen der EGK widerspricht (wie Patientenakte, E-Arztbrief usw.).
Auch aus den Verschreibungen von Medikamenten, die Teil des elektronischen Rezepts sind, lässt sich die Diagnose rückschließen. Die Rezeptdaten, die eine Pflichtanwendung sind, sollen nicht über die Karte, sondern über die Infrastruktur per Internet zwischen Arzt, Apotheken und Krankenkassen übertragen werden.
Dies ergibt sich aus der "Facharchitektur Verordungsdatenmanagenment" der Gematik.

Beweis: Zeugnis eines Vertreters der Gematik GmbH,

Friedrichstraße 136, 10117 Berlin
Die Gematik GmbH, die gemäß §§ 291 a Abs. 7, 291 b Abs. 1 für diese Telematik-Infrastruktur verantwortlich ist, veröffentlicht keine Informationen über Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit in der Infrastruktur, über deren Kontrollen, über Ersatzverfahren beim Verlust von EGK und weitere Tatsachen für die Beurteilung der Datensicherheit, auch nicht auf Anfrage.

Beweis: wie zuvor
Eine teilweise geheime Infrastruktur ist aus Sicht der Informatik prinzipiell nicht vertrauenswürdig. Bei der vorgesehenen Vernetzung über das Internet sind die Gesundheitsdaten der Versicherten nicht sicher. Durch die geplante Telematik-Infrastruktur werden Gesundheitsdaten in unakzeptablem Maße angreifbar.
Bekanntlich werden Netzknoten im Internet von ausländischen Staaten angezapft und der übertragene Inhalt von ihnen unbegenzt lange gespeichert. Die geplante Verschlüsselung der Kommunikation in der Gematik-Infrastruktur nützt nichts, da die Speicherung der abgezapften Daten zeitlich unbegrenzt erfolgt, und jede heute funktionierende Verschlüsselung durch den technischen Fortschritt in wenigen Jahren gebrochen werden kann.
Einmal auf diese Weise ausser Kontrolle geratene Daten können nicht mehr zurück geholt werden. Ihre nachträgliche Korrektur oder Löschung durch den Arzt oder Patient kann die Tatsache, dass diese Informationen einmal in der Welt waren, nicht ungeschehen machen. Die Konsequenzen, die das Bekanntwerden seiner Diagnosen für den Kläger haben kann, sind ihm nicht zuzumuten.
Schweizer Bankdaten oder die diplomatische Korrespondenz der USA waren nicht sicher vor unbefugter Weitergabe. Dasselbe gilt selbstverständlich für im Internet übertragene und auf entsprechend zugänglichen Rechnern liegende Krankheitsdaten.
Beweis: 
1. Zeugnis Prof. Dr. Hartmut Pohl
Fachbereich Informatik, Lehrstuhl für Informationssicherheit
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin
2. Thesen der Gesellschaft für Informatik (führende deutsche Informatik-Fachgesellschaft) zur Elektronischen Gesundheitskarte
Anlage 3
(http://www.gi.de/fileadmin/redaktion/Download/gi_thesen_gesundheitskarte050310_w.pdf)
Ärzte gehen bereits jetzt vielfach davon aus, dass den Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen das meiste bekannt wird, was sie in ihrem Praxiscomputer erfassen, und dort erfassen sie alle Informationen, die sie festhalten wollen. Als Patient ist der Kläger, wie jeder, gelegentlich mit Fragen des Arztes konfrontiert: "Wollen Sie wirklich, dass ich das jetzt so aufschreibe? Sie wissen, dass ich die meisten Informationen an die Kankenkasse weiterleiten muss." Die Intransparenz der Datenübertragung verhindert schon heute die unbefangene Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Die meisten Ärzte gehen sinnvoller weise davon aus, dass jede Datenübertragung, die theoretisch technisch denkbar ist,  stattfindet, oder demnächst stattfinden wird. Sie sind keine Fachleute für Informationstechnik und medizinische Datenübertragungen. Und passen ihr Verhalten an die mögliche, unbegrenzte äußere Kontrolle an.
Beweis: Zeugnis des Medizinhistorikers Prof. Dr. Paul Unschuld, Charitéplatz 1, 10117 Berlin
II.
Gesundheitsdaten werden auch mit den Pflichtanwendungen über eine unsichere Infrastruktur übertragen. Das wurde bereits dargestellt. Die blosse Möglichkeit der Übertragung von Gesundheitsdaten über eine unsichere Infrastruktur an ungewisse Empfänger hat Auswirkungen auf das Verhalten von Arzt und Patient (sog. chilling effect, Abschreckungswirkung), die das Selbstbestimmungsrecht eines Patienten über seine körperlich-geistige Integrität verletzen.
In den bisherigen Entscheidungen von Sozialgerichten zur EGK wurde vor allem auf die Freiwilligkeit der EGK-Anwendungen abgehoben (SG Düsseldorf vom 28.06.2012, S 9 KR 111/09) oder darauf, der Patient sei nicht in seinen Rechten verletzt, solange aktuell keine ihn betreffenden Gesundheitsdaten übertragen werden (LSG Baden-Württtemberg vom 30.11.2012, L 11 KR 4746/12 ER-B). Die Entscheidungen übersehen, dass die Notlage eines hilfebedürftigen Patienten für die rechtliche Beurteilung wesentliche Konsequenzen hat.
Wegen des Machtgefälles im Verhältnis zwischen Patient , Behandlern und Institutionen kann bei medizinischen Anwendungen von echter Freiwilligkeit keine Rede sein. Der Wunsch, eine freiwillige Anwendung zu nutzen, wird regelmässig nicht vom Patienten, sondern vom Arzt und Krankenhaus kommen. Die störungsfreie Behandlung des Not leidenden Patienten hängt von seiner Zustimmung ab. Das ist bereits jetzt so bei den Chroniker-Programmen, wo sechs Millionen Versicherte massiven Weitergaben von Gesundheitsdaten zustimmen (siehe § 137 f Abs. 3 Satz 2 SGB V.), um ihr gutes Verhältnis zu ihrem Arzt zu erhalten. Für Ärzte sind diese Programme finanziell vorteilhafter, als die Behandlung ausserhalb eines Chronikerprogramms. Sie erklären den Patienten, dass eine gute Behandlung nur mit dieser  Datenweitergabe möglich ist, und sie ihr zustimmen mögen, um gut behandelt zu werden. Das wird der typische Fall auch für freiwillige Anwendungen der EGK sein. Der Schutz der informationellen Patientenrechte muss bei freiwilligen Anwendungen am selben Maßstab gemessen werden, wie Pflichtanwendungen.
Die so genannte Freiwilligkeit der Zustimmung eines Patienten in Not, dessen Konsens mit seinem Arzt von dieser Zustimmung abhängt, ist kein valider Grund für Verschlechterungen in seinem informationellen Selbstbestimmungsrecht. Es ist bei der verfassungsrechtlichen Prüfung schon heute davon auszugehen, dass auch der Kläger eines Tages genötigt sein kann, die elektronische Gesundheitsakte (oder Fallakte) zu benutzen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Argument, solange der Kläger gegenwärtig nicht krank sei, oder solange die freiwilligen Anwendungen aktuell nicht in Betrieb sind, seien seine Rechte nicht verletzt.
Es macht effektiven Datenschutz im Gesundheitswesen zunichte, wenn man erst dann Rechtsschutz erhält, wenn die Übertragung eigener Diagnosedaten über das Internet wegen eines Arztbesuchs schon stattgefunden hat. Oder wenn man auf Behandlung verzichten muss, um die Weitergabe seiner Gesundheitsdaten über das Internet zu verhindern. Man wird erst gar nicht zum Arzt gehen, oder dem Arzt bestimmte Dinge nicht mitteilen, wenn man erwarten muss, dass die eigenen Diagnosen im unbefugte Hände kommen. Das muss man erwarten, sobald man die EGK benutzt. Jeder Versicherte, der gelegentlich den Arzt besucht, ist direkt und gegenwärtig von der Datenweitergabe in der Telematik-Infrastruktur betroffen.
Es ist nicht geplant, bei Inbetriebnahme der Elektronischen Gesundheitsakte oder Fallakte alle Patienten zu fragen, ob sie sie haben wollen. Es ist nicht vorgesehen, dass die Patienten dann über Chancen und Risiken belehrt und nach Zustimmung zu ihrer Nutzung gefragt werden. Sie werden erst dann um ihre Zustimmung gebeten, zur elektronischen Gesundheits- oder Fallakte, wenn sie krank sind, und wenn der Arzt möchte, dass sie unterschreiben. Damit er sie angemessen behandeln kann. Dann ist es zu spät, Bedenken rechtlich geltend zu machen. Ohne konkreten Anlass wird man gar nicht nach der Zustimmung zu freiwilligen Anwendungen gefragt. Das ist nicht mehr vorgesehen.
Es werden keine Telekommunikationsdaten übertragen, solange man nicht telefoniert oder sonst kommuniziert. Man ist dennoch unmittelbar vom Abhören seines Telefons, oder von der Aufzeichnung der Verbindungsdaten betroffen, bevor man zum Hörer oder zur Maus greift. Weil man in seinem Telekommunikationsverhalten die Überwachungsmöglichkeit mit bedenken wird. Deshalb brauchten die Beschwerdeführer der Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung nicht vorzutragen, dass sie im Augenblick der Verfassungsbeschwerde telefonieren und im Internet surfen. Der Kläger geht gelegentlich - mindestens jährlich einmal - zum Arzt.
Die Datenweitergabe des Arztes beeinflusst die Entscheidung eines jeden, was, und wie viel er seinem Arzt anvertraut. Da der Kläger jederzeit potenzieller Patient ist, ist er in seinen Rechten verletzt.
Der Kläger kann, wie jeder, von plötzlich auftretenden schwerwiegenden Gesundheitsstörungen betroffen sein. Es ist ihm nicht zuzumuten, dann erst einmal beim Verwaltungsgericht vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen, bevor er sich seinem Arzt anvertraut. Wenn er verhindern will, dass die Diagnose, auf der seine Not beruht, im Internet kursiert. Wenn diese Möglichkeit besteht, muss er Rechtsschutz vor Eintritt der Notsituation erhalten. In einer Notsituation hat man andere Prioriäten, als den Datenschutz. Dann braucht man ihn besonders.
In einer Notsituation ist jeder geneigt, alles zu unterschreiben, was der Arzt einem hinhält, als Voraussetzung für die weitere Behandlung. Die Angemessenheit dieser Bedingungen muss vorher überprüfbar sein.
2. Der Kläger fordert einen Menschenwürde und Entfaltung der Persönlichkeit respektierenden Minimalstandard. Er ist mit der jetzt aufgebauten Telematik-Infrastruktur verletzt. Die Risiken, die die Telematik-Infrastruktur mit sich bringt, sind nicht zureichend erkannt und gesetzlich behandelt worden. Der Selbstverwaltung sind Vollmachten übertragen worden, die viel zu weit gehen.
a. Durch die Struktur der Entscheidungsträger im Gesundheitswesen (Krankenkassen, Ärzteverbände, Krankenhäuser) besteht eine Schieflage zu Lasten der Versicherten und potenziellen Patienten. Diese Schieflage hätte im SGB V. berücksichtigt werden müssen, durch ganz enge gesetzliche Vorgaben über die Weitergabe von Gesundheitsdaten und entsprechende Kontrollen. Das ist nicht passiert. Dadurch sind massive Datenschutz-Verstöße zu erwarten.
Eine Vertretung der Patienteninteressen findet bei der Gestaltung der Telematik-Infrastruktur nicht statt. Entscheidungsberechtigte Gesellschafter der Gesellschaft für Telematik (Gematik) sind Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen.
Die Krankenkassen vertreten ihre institutionellen Eigeninteressen. Sie stehen im Wettbewerb mit einander, sind im Fall des wirtschaftlichen Misserfolgs von Schließung bedroht. Sie richten sich auf ihre Privatisierung ein oder sind bereits Anhängsel privater Investoren (Allianz KKH Krankenkasse, Signal Iduna Krankenkasse, Axa Colonia Krankenkasse, usw.). Sie würden irrational handeln, wenn sie Patienteninteressen vor ihre ökonomischen Eigeninteressen stellen. Deswegen tun sie es nicht. Dasselbe gilt für ihre Verbände. Sie alle kämpfen für möglichst umfangreiche Datenherrschaft der Krankenversicherung über medizinische Daten ihrer Versicherten. Mit Erfolg. Sie finanzieren das Projekt vollständig.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist beratend beteiligt. Er ist durch Einbettung in das Projekt zu einer unabhängigen Kontrolle nicht in der Lage. Das EGK-Projekt ist geradezu ein Modell für den "eingebetteten", statt nachträglich kontrollierenden Datenschutz. Dieses Modell war in den späten siebziger Jahren die Wunschvorstellung engagierter Datenschützer, es hat eine Generation geprägt. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz ist von Anfang an als beteiligter Mitgestalter im Projekt eingebunden. Er hat eine Vielzahl von technischen Entscheidungen beeinflusst, die das Projekt aus Sicht von Medizinern und Kassen unpraktischer gemacht haben, aber: für den Datenschutz sicherer. Er ist dabei mit den anderen Beteiligten schwierige Kompromisse, auch auf Kosten der Patienten, eingegangen. Durch diese Beteiligung hat er ein starkes Eigeninteresse daran, dass das Projekt letztlich Erfolg hat.
Es wurde nicht bedacht: Unabhängigkeit einer Kontrolle ist nur möglich, wenn der Kontrolleur nicht eigene Entscheidungen kontrolliert. Das ist für Wirtschaftsprüfung und rechtliche Entscheidung anerkannt. Es gilt auch für andere Bereiche. Der Nachteil ist: wer an Entscheidungen beteiligt ist, kann nicht mehr zurück.  Beim EGK-Projekt werden Entscheidungen häufig nur einem relativ kleinen Kreis diskutiert. Ihre Problematik wird erst lange später durch breitere öffentliche Diskussion erkannt. Dem Datenschutzbeauftragten sind jedes Mal die Hände gebunden. Er hätte es vorher besser wissen müssen, wusste es nicht, hat die Entscheidung mitgetragen, muss nun dazu stehen. Unabhängigkeit einer Kontrolle bedeutet, Dinge unbefangen neu bewerten und beurteilen zu können, aus der Sicht neuester Erkenntnisse, ohne Gefahr des Gesichtsverlusts. (Wie es Richter können.) Eine unabhängige, d.h. von einem an Entscheidungen Unbeteiligten durchgeführte, Datenschutz-Kontrolle des EGK-Projektes existiert nicht.
Diese Struktur der Gematik erzeugt aus sich selbst heraus zwangsläufig Verletzungen der Versicherten- und Patienteninteressen, wenn ihr nicht detaillierte Vorschriften gemacht werden.
Die Gematik (im SGB V.: "Gesellschaft für Telematik") hat Blankovollmachten erhalten, die nicht ausreichend begrenzt sind. Der Kläger wehrt sich nicht einfach dagegen, dass seine Gesundheitsdaten  in standardisierter Weise verarbeitet werden. Er wehrt sich gegen diese Blankovollmachten.
Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung, 1 BvR 256/08 vom 2.3.2010, wurde klargestellt, daß abstrakte Programmsätze zum Schutz kritischer Daten nicht ausreichen. Solche werden in § 291 b Abs. 1 S. 2 für die Gematik aufgestellt. („Sie hat die Interessen von Patientinnen und Patienten zu wahren und die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen.“) Das Verfassungsgericht hat im Vorratsdatenspeicherungs-Urteil wesentlich konkretere Vorschriften für die Speicherung von besonders kritischen Daten gefordert, insbesondere, wenn die Speicherung bei gewinnorientierten Unternehmen, die unter Kostendruck arbeiten, stattfindet. Gesundheitsdaten sind ganz sicher besonders schutzwürdige, kritische Daten, die mindestens genauso gut geschützt sein müssen, wie Verbindungsdaten der Telekommunikation.
Ärzte und Krankenhäuser arbeiten unter Kostendruck. Datenübermittlung und Speicherung in der Telematik-Infrastruktur werden nicht von der Gematik oder den Verbänden, sondern von privaten Unternehmen durchgeführt, die Aufträge von der Gematik bekommen, nach einer öffentlichen Ausschreibung (§ 291 b Abs. 1b SGB V). So daß die Gefahr besteht, daß die Unternehmen ihre Kostendeckung durch Kompromisse bei der Datensicherheit verbessern. Das heißt, die Maßstäbe des Vorratsdaten-Urteils sind auch für die Gesundheitsdaten relevant, die in der Telematik-Infrastruktur gespeichert und übermittelt werden.
Die Regelungen der §§ 291 a und 291 b SGB V (Grundlagen der EGK) bleiben in mehreren Punkten hinter den Maßstäben des Urteils zurück.
Das Bundesverfassungsgericht fordert u.a. (1 BvR 256/08 vom 2.3.2010, Abs. 220 – 226):
a) Gesetzliche Vorgabe eines besonders hohen Standes der Datensicherheit bei der Speicherung und Übermittlung von kritischen Daten, der verhindert, daß bei einer Abwägung mit wirtschaftlichen Zielen der Datenschutz zu kurz kommt.
b) Vorgabe der ständigen Anpassung dieses Schutzniveaus an neue Gefährdungen, zum Beispiel durch Verweis auf den Stand der Technik.
c) Für die Öffentlichkeit transparente, unabhängige Kontrolle der Ausführung dieser Vorschriften unter Einbeziehung der Datenschutzbeauftragten.
d) Vorgabe eines Sanktionssystems, so daß Verstöße gegen den Datenschutz  bestraft werden.
Keine dieser Anforderungen erfüllen die §§ 291 a und b SGB V, ebenfalls nicht die Vorschriften des darüber hinaus anwendbaren Sozialdatenschutzes nach SGB X. Der Kläger ist daher von Verfassungs wegen nicht verpflichtet, die EGK zu benutzen.
Unterschrift

